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ANTRAG 

  Vorlage-Nr.: A 24/0489 

SPD-Fraktion Datum: 07.11.2024 

Bearb.:   Tel.:  öffentlich 

Az.:    

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Kulturausschuss 28.11.2024 Entscheidung 
 
 

Antrag der SPD-Fraktion vom 07.11.2024, Wiedereinführung eines Norderstedter 
Stadtfestes 
 
 
Sachverhalt 

 
Das Norderstedter Stadtfest hat sich über mehrere Jahre großer Beliebtheit bei den Bürger:innen erfreut, bis es 
2016 eingestellt wurde.  

Für andere Städte und Gemeinden sind jährliche oder in einem festen Turnus stattfindende 
Stadtfeste bis heute Teil einer Identifikation mit dem eigenen Wohnort und zugleich touristi-
sche Attraktion. Erfolgreiche Veranstaltungen wie das ParkErwachen und andere Veranstal-
tungen im Stadtpark zeigen, dass der Bedarf an Kulturveranstaltungen weiter hoch und von 
den Menschen unserer Stadt getragen wird. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Kulturausschuss bittet die Verwaltung zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Wiedereinführung 
des Norderstedter Stadtfestes möglich ist und eine Konzeptskizze zu entwickeln. Die Prüfung soll folgende 
Kriterien berücksichtigen:  

1. Prüfung möglicher Standorte mit zentraler Lage und Anbindung an den ÖPNV, beispielsweise Willy-
Brandt-Park  

2. Vorteile der Beauftragung einer  
a. städtischen Gesellschaft oder  

b. eines externen Dienstleisters  
3. Entwicklung erster Ideen bzw. Skizzierung für ein identitätsstiftendes Konzept am Beispiel anderer Fes-

te wie der Kappelner Heringstage, Husumer Krabbentage, Eulenfest (Quickborn) oder „Eine Stadt fei-
ert Karl May“ (Bad Segeberg). Hierfür ist eine Beteiligung der Vereine und Verbände unserer Stadt 
wünschenswert.  

 
 
 
 
Anlage: 

- Originalantrag 
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